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BEGRÜNDUNG 

1. Im Zusammenhang mit dem „Europa der Bürger” ist es ein wichtiges Anliegen der 
Kommission, das Unionsrecht zu vereinfachen und klarer zu gestalten, damit es für 
die Bürger besser verständlich und zugänglich wird und sie die spezifischen Rechte, 
die es ihnen zuerkennt, besser in Anspruch nehmen können. 

Dieses Ziel lässt sich so lange nicht erreichen, wie zahlreiche Vorschriften, die 
mehrfach und oftmals in wesentlichen Punkten geändert wurden, in verschiedenen 
Rechtsakten, vom ursprünglichen Rechtsakt bis zu dessen letzter geänderter Fassung, 
verstreut sind und es einer aufwendigen Suche und eines Vergleichs vieler 
Rechtsakte bedarf, um die jeweils geltenden Vorschriften zu ermitteln. 

Soll das Recht verständlich und transparent sein, müssen häufig geänderte 
Rechtsakte also kodifiziert werden. 

2. Die Kommission hat mit Beschluss vom 1. April 19871 ihre Dienststellen 
angewiesen, alle Rechtsakte spätestens nach der zehnten Änderung zu kodifizieren. 
Dabei hat sie jedoch betont, dass es sich um eine Mindestanforderung handelt, denn 
im Interesse der Klarheit und des guten Verständnisses der Rechtsvorschriften sollten 
die Dienststellen bemüht sein, die in ihre Zuständigkeit fallenden Rechtsakte in 
kürzeren Abständen zu kodifizieren. 

3. Der Europäische Rat von Edinburgh hat sich im Dezember 1992 in seinen 
Schlussfolgerungen ebenfalls in diesem Sinne geäußert2 und die Bedeutung der 
Kodifizierung unterstrichen, da sie hinsichtlich der Frage, welches Recht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einen spezifischen Gegenstand anwendbar ist, 
Rechtssicherheit biete. 

Bei der Kodifizierung ist das übliche Verfahren für den Erlass der Rechtsakte der 
Union uneingeschränkt einzuhalten. 

Da an den zu kodifizierenden Rechtsakten keine materiell-inhaltlichen Änderungen 
vorgenommen werden dürfen, haben sich das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 
auf ein beschleunigtes Verfahren für die rasche Annahme kodifizierter Rechtsakte 
geeinigt. 

4. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll die Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 
grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2560/20013 kodifiziert werden. Die neue Verordnung ersetzt 
die verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind4. Der 
Vorschlag behält den materiellen Inhalt der kodifizierten Rechtsakte vollständig bei 
und beschränkt sich darauf, sie in einem Rechtsakt zu vereinen, wobei nur insoweit 
formale Änderungen vorgenommen werden, als diese aufgrund der Kodifizierung 
selbst erforderlich sind. 

                                                 
1 KOM(87) 868 PV. 
2 Siehe Anhang 3 zu Teil A der Schlussfolgerungen. 
3 Aufgenommen in das Legislativprogramm für 2020. 
4 Anhang I des vorliegenden Vorschlags. 
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5. Der Kodifizierungsvorschlag wurde auf der Grundlage einer vorläufigen 
konsolidierten Fassung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 und der sie ändernden 
Rechtsakte ausgearbeitet. Die vorläufige konsolidierte Fassung wurde vom Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union mit Hilfe eines 
Datenverarbeitungssystems in 24 Amtssprachen erstellt. Wenn die Artikel neu 
nummeriert wurden, werden die alte und die neue Nummerierung einander in der 
Entsprechungstabelle in Anhang II der kodifizierten Verordnung gegenübergestellt. 
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 924/2009 (angepasst) 

2020/0145 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über grenzüberschreitende Zahlungen in der  Union  (kodifizierter Text) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag  über die Arbeitsweise der Europäischen Union , insbesondere 
auf Artikel  114  Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank5, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses6, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 
  

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates7 
wurde mehrfach und erheblich geändert8. Aus Gründen der Klarheit und der 
Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 1 

(angepasst) 

(2) Um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu ermöglichen und den 
grenzüberschreitenden Handel innerhalb der  Union  zu vereinfachen, muss 
sichergestellt werden, dass für grenzüberschreitende Zahlungen in Euro die gleichen 
Entgelte erhoben werden wie für entsprechende Euro-Zahlungen innerhalb eines 
Mitgliedstaats. 

                                                 
5 ABl. C […] vom […], S. […]. 
6 ABl. C […] vom […], S. […]. 
7 Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 

über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 11). 

8 Siehe Anhang I. 
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 924/2009 Erwägungsgrund 5 

(3) Für Zahlungsinstrumente wie Schecks, die hauptsächlich oder ausschließlich in 
Papierform bestehen, empfiehlt es sich nicht, den Grundsatz der Gleichheit der 
Entgelte anzuwenden, da sie sich naturgemäß nicht so effizient bearbeiten lassen wie 
elektronische Zahlungen. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 6 

(angepasst) 

(4) Der Grundsatz der Gleichheit der Entgelte sollte für Zahlungen gelten, die in 
Papierform oder in bar ausgelöst oder abgeschlossen und im Zuge der 
Zahlungsausführungskette elektronisch verarbeitet werden, außer für Schecks; er sollte 
auch für alle Entgelte gelten, die direkt oder indirekt mit einem Zahlungsvorgang 
verbunden sind, einschließlich von Entgelten, die mit einem Vertrag in 
Zusammenhang stehen. Indirekte Entgelte sind unter anderem Entgelte für die 
Einrichtung eines Dauerauftrags oder Entgelte für die Benutzung von Zahlungskarten 
oder von Debit- oder Kreditkarten, die für innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Zahlungsvorgänge innerhalb der  Union  identisch sein sollten. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 7 

(5) Um eine Fragmentierung der Zahlungsverkehrsmärkte zu verhindern, empfiehlt es 
sich, den Grundsatz der Gleichheit der Entgelte anzuwenden. Deshalb sollte für jede 
Kategorie grenzüberschreitender Zahlungsvorgänge eine Inlandszahlung bestimmt 
werden, die die gleichen oder sehr ähnliche Merkmale wie der grenzüberschreitende 
Zahlungsvorgang aufweist. Für die Bestimmung der Inlandszahlung, die einer 
grenzüberschreitenden Zahlung entspricht, sollten unter anderem folgende Kriterien 
herangezogen werden können: die Art und Weise der Auftragserteilung, der 
Ausführung und des Abschlusses der Zahlung, der Automatisierungsgrad, eine 
etwaige Zahlungsgarantie, der Status des Kunden und die Beziehung zum 
Zahlungsdienstleister oder das benutzte Zahlungsinstrument gemäß der Definition in 
Artikel 4 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments 
und des Rates9. Diese Kriterien sollten nicht als erschöpfend betrachtet werden. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 8 

(angepasst) 

(6) Die zuständigen Behörden sollten Leitlinien zur Bestimmung der entsprechenden 
Zahlungen erstellen, wenn sie dies für erforderlich halten. Die Kommission sollte — 
gegebenenfalls mit Unterstützung des  gemäß Artikel 85 Absatz 1 der 
Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 eingesetzten  

                                                 
9 Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35). 

10 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG 
und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG (ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1). 
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Zahlungsverkehrsausschusses — angemessene Orientierungen geben und die 
zuständigen Behörden unterstützen. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 4 

(angepasst) 

(7) Um das Funktionieren des Binnenmarkts zu erleichtern und Ungleichheiten zu 
 vermeiden , die bei grenzüberschreitenden Zahlungen in Euro zwischen 

Zahlungsdienstnutzern im Euro-Währungsgebiet und solchen in nicht zum 
Euro-Währungsgebiet gehörenden Mitgliedstaaten bestehen, muss dafür gesorgt 
werden, dass Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungen in Euro innerhalb der 
Union an die Entgelte für entsprechende Inlandszahlungen in der Landeswährung des 
Mitgliedstaats angeglichen werden, in dem der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsdienstnutzers ansässig ist. Ein Zahlungsdienstleister gilt als in dem 
Mitgliedstaat ansässig, in dem er dem Zahlungsdienstnutzer seine Dienste erbringt. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 5 

(angepasst) 

(8) Währungsumrechnungsentgelte sind ein bedeutender Kostenfaktor bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen, bei denen im Mitgliedstaat des Zahlers und im 
Mitgliedstaat des Zahlungsempfängers unterschiedliche Währungen verwendet 
werden. Gemäß Artikel 45 der Richtlinie (EU) 2015/2366 müssen die Entgelte und der 
verwendete Wechselkurs transparent sein, Artikel 52 Absatz 3 der genannten 
Richtlinie legt die Informationspflichten in Bezug auf die unter einen Rahmenvertrag 
fallenden Zahlungsvorgänge fest, und Artikel 59 Absatz 2 der genannten Richtlinie 
umfasst die Informationspflichten für die Parteien, die Währungsumrechnungsdienste 
an einem Geldautomaten oder an der Verkaufsstelle anbieten.  Es bedarf 
zusätzlicher  Maßnahmen, um die Verbraucher vor überhöhten Entgelten für die 
Währungsumrechnung zu schützen und sicherzustellen, dass die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie benötigen, um die günstigste Möglichkeit der 
Währungsumrechnung wählen zu können. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 6 

(angepasst) 

(9) Maßnahmen  sollten  angemessen, geeignet und kostengünstig sein. Gleichzeitig 
sollte in Situationen, in denen der Zahler unterschiedlichen 
Währungsumrechnungsmöglichkeiten an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle gegenübersteht, durch die bereitgestellten Informationen ein Vergleich 
ermöglicht werden, damit der Zahler eine sachkundige Entscheidung treffen kann. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 7 

(10) Um Vergleichbarkeit zu erreichen, sollten die Währungsumrechnungsentgelte für alle 
kartengebundenen Zahlungen in der gleichen Weise ausgedrückt werden, nämlich als 
prozentuale Aufschläge auf die letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurse der 
Europäischen Zentralbank (EZB). Bei einer Umrechnung zwischen zwei nicht dem 
Euro-Währungsgebiet angehörenden Währungen muss ein Aufschlag möglicherweise 
auf einem Umrechnungskurs beruhen, der sich aus zwei Kursen der EZB ableitet. 
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 2019/518 Erwägungsgrund 8 

(angepasst) 

(11) Gemäß den in der Richtlinie (EU) 2015/2366 festgelegten allgemeinen 
Informationspflichten im Hinblick auf Währungsumrechnungsentgelte müssen die 
Anbieter von Währungsumrechnungen die Informationen über ihre 
Währungsumrechnungsentgelte vor Auslösung des Zahlungsvorgangs offenlegen. 
Parteien, die Währungsumrechnungen an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle anbieten, sollten Informationen über ihre Entgelte für diese Dienste in 
einer klaren und verständlichen Weise zur Verfügung stellen, z. B. durch Anzeige 
ihrer Entgelte am Schalter oder in digitaler Form am Terminal oder auf dem 
Bildschirm bei Online-Einkäufen. Zusätzlich zu den in Artikel 59 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 genannten Informationen sollten diese Parteien vor 
Auslösung der Zahlung ausdrückliche Informationen über den Betrag, der in der vom 
Zahlungsempfänger verwendeten Währung an den Zahlungsempfänger zu zahlen ist, 
und den Gesamtbetrag, der vom Zahler in der Währung des Kontos des Zahlers zu 
zahlen ist, zur Verfügung stellen. Der zu zahlende Betrag in der vom 
Zahlungsempfänger verwendeten Währung sollte den Preis der zu kaufenden Waren 

 oder  Dienstleistungen widerspiegeln und wird möglicherweise an der Kasse 
und nicht am Zahlungsterminal angezeigt. Die vom Zahlungsempfänger verwendete 
Währung ist im Allgemeinen die Landeswährung; nach dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit kann diese jedoch in einigen Fällen eine andere Währung der Union 
sein. Der Gesamtbetrag, den der Zahler in der Währung des Kontos des Zahlers zu 
zahlen hat, sollte sich aus dem Preis der Waren oder Dienstleistungen und den 
Währungsumrechnungsentgelten zusammensetzen. Darüber hinaus sollten beide 
Beträge auf der Quittung oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
dokumentiert werden. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 9 

(12) Hinsichtlich Artikel 59 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366 sollte der Zahler, 
wenn ein Währungsumrechnungsdienst an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle angeboten wird, die Möglichkeit haben, diesen Dienst abzulehnen und 
stattdessen in der vom Zahlungsempfänger verwendeten Währung zu bezahlen. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 10 

(13) Um es den Zahlern zu ermöglichen, die Entgelte für die 
Währungsumrechnungsmöglichkeiten an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle zu vergleichen, sollten die Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht nur 
vollständig vergleichbare Informationen über die anwendbaren Entgelte für die 
Währungsumrechnung in die Geschäftsbedingungen ihres Rahmenvertrags 
aufnehmen, sondern diese Informationen auch auf einer allgemein verfügbaren und 
leicht zugänglichen elektronischen Plattform, insbesondere auf ihren Kunden-
Websites, auf ihren Homebanking-Websites und in ihren mobilen Banking-
Anwendungen, in einer leicht verständlichen und zugänglichen Weise zugänglich 
machen. Dies würde der Entwicklung von Vergleichswebsites dienen, um den 
Verbrauchern den Preisvergleich auf Reisen oder beim Einkauf im Ausland zu 
erleichtern. Darüber hinaus sollten die Zahlungsdienstleister der Zahler die Zahler an 
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die anwendbaren Währungsumrechnungsentgelte erinnern, wenn eine 
kartengebundene Zahlung in einer anderen Währung erfolgt, indem sie allgemein 
verfügbare und leicht zugängliche elektronische Kommunikationskanäle wie SMS-
Nachrichten, E-Mails oder Push-Benachrichtigungen über die mobile Banking-
Anwendung des Zahlers nutzen. Zahlungsdienstleister sollten sich mit den 
Zahlungsdienstnutzern auf den elektronischen Kommunikationskanal einigen, über 
den sie die Informationen über die Währungsumrechnungsentgelte bereitstellen, wobei 
sie berücksichtigen sollten, über welchen Kanal sie den Zahler am effektivsten 
erreichen. Zahlungsdienstleister sollten auch Anträge von Zahlungsdienstnutzern 
annehmen, in denen sie auf den Erhalt der elektronischen Nachrichten mit 
Informationen über die Währungsumrechnungsentgelte verzichten. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 11 

(14) Regelmäßige Erinnerungen sind angebracht, wenn sich der Zahler für längere Zeit im 
Ausland aufhält, z. B. wenn der Zahler entsandt wird, im Ausland studiert oder wenn 
der Zahler eine Karte regelmäßig für Online-Einkäufe in der Landeswährung 
verwendet. Eine Verpflichtung zu solchen Erinnerungen würde sicherstellen, dass der 
Zahler bei der Auswahl der verschiedenen Währungsumrechnungsmöglichkeiten 
informiert ist. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 9 

(angepasst) 

(15) Die Ausführung grenzüberschreitender Zahlungsvorgänge durch die 
Zahlungsdienstleister sollte vereinfacht werden. Zu diesem Zweck sollte die 
Standardisierung vorangetrieben und insbesondere die Verwendung der 
internationalen  Nummer eines Zahlungskontos  (IBAN) und der 

 internationalen  Bankleitzahl (BIC) gefördert werden. Deshalb sollten den 
Zahlungsdienstnutzern von den Zahlungsdienstleistern hinreichende Informationen 
über die IBAN und die BIC des betreffenden Kontos bereitgestellt werden. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 10 

(angepasst) 

(16) Um eine kontinuierliche, zeitnahe und effiziente Bereitstellung der 
Zahlungsbilanzstatistiken  im Rahmen des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums (SEPA)  zu gewährleisten, sollte sichergestellt werden, 
dass frei verfügbare Zahlungsdaten wie IBAN, BIC und die Beträge der 
Zahlungsvorgänge oder grundlegende, aggregierte Zahlungsdaten für verschiedene 
Zahlungsinstrumente noch erfasst werden können, sofern die Datenerfassung 
vollständig automatisiert werden kann und die automatisierte Zahlungsverarbeitung 
nicht behindert. Diese Verordnung berührt nicht die Meldepflichten für andere 
Regelungszwecke, wie beispielsweise zur Prävention von Geldwäsche oder von 
Terrorismusfinanzierung, oder für steuerliche Zwecke. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 14 

(17) Die zuständigen Behörden sollten die erforderlichen Befugnisse erhalten, um ihren 
Überwachungsaufgaben effizient nachkommen und alle notwendigen Maßnahmen 
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treffen zu können, damit gewährleistet ist, dass die Zahlungsdienstleister diese 
Verordnung einhalten. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 15 

(angepasst) 

(18) Um im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung den 
Beschwerdeweg zu ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten angemessene und 
wirksame Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren sowie Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und seinem 
Zahlungsdienstleister  vorsehen . Zudem sollten zuständige Behörden und 
außergerichtliche Schlichtungsstellen benannt werden. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 16 

(angepasst) 

(19) Zuständige Behörden und außergerichtliche Schlichtungsstellen müssen in der 
 Union  aktiv zusammenarbeiten, damit grenzübergreifende Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit dieser Verordnung reibungslos und zügig beigelegt werden 
können. Diese Zusammenarbeit sollte in Form einer wechselseitigen Erteilung von 
Auskünften über das Recht oder die Rechtspraxis innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs oder gegebenenfalls in Form einer Abgabe oder Übernahme 
von Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren erfolgen können. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 17 

(angepasst) 

(20) Die Mitgliedstaaten müssen in ihrem innerstaatlichen Recht wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung 

 festlegen . 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 18 

(angepasst) 

(21) Die Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Verordnung auf andere Währungen als 
den Euro würde insbesondere im Hinblick auf die Anzahl der erfassten 
Zahlungsvorgänge eindeutige Vorteile bieten. Deshalb sollte ein Anmeldeverfahren 

 vorgesehen  werden, das es auch Mitgliedstaaten, die den Euro nicht als ihre 
Währung eingeführt haben, ermöglicht, diese Verordnung auf grenzüberschreitende 
Zahlungen in ihrer Landeswährung anzuwenden. 

 
 2019/518 Erwägungsgrund 12 

(22) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament, dem Rat, der EZB und dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung 
der Regelung, durch die die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen in Euro an die 
Kosten für inländische Zahlungsvorgänge in Landeswährungen angeglichen werden, 
und über die Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Informationspflichten 
über die Währungsumrechnung vorlegen. Die Kommission sollte auch weitere 
Möglichkeiten — und die technische Durchführbarkeit dieser Möglichkeiten — 
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prüfen, die Regelung der Gleichheit der Entgelte auf alle Währungen der Union 
auszudehnen und die Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Währungsumrechnungsentgelte weiter zu verbessern, sowie die Möglichkeit, die 
Option der Währungsumrechnung durch andere Parteien als den Zahlungsdienstleister 
des Zahlers zu deaktivieren und zu aktivieren. 

 
 924/2009 Erwägungsgrund 22 

(angepasst) 

(23) Da die Ziele dieser Verordnung  von den  Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden können  , sondern vielmehr  wegen  des  Umfangs 

 oder der  Wirkungen  der Maßnahme  auf  Unionsebene besser  zu 
verwirklichen sind, kann die  Union  im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags  über die Europäische Union verankerten  Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das  für die 
Verwirklichung  dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

 
 924/2009 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 1 Buchst. a 

(1) In dieser Verordnung werden Bestimmungen über grenzüberschreitende Zahlungen und 
über die Transparenz von Währungsumrechnungsentgelten innerhalb der Union festgelegt. 

 
 924/2009 

(2) Diese Verordnung gilt im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2015/2366 für 
grenzüberschreitende Zahlungen, die in Euro oder einer Landeswährung der Mitgliedstaaten 
getätigt werden, die gemäß Artikel 13 ihren Beschluss, die Anwendung dieser Verordnung 
auf ihre Landeswährung auszudehnen, mitgeteilt haben. 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 1 Buchst. b 

Ungeachtet des ersten Unterabsatzes dieses Absatzes gelten die Artikel 4 und 5 für 
inländische und grenzüberschreitende Zahlungen, die entweder auf Euro oder auf eine 
Landeswährung eines Mitgliedstaats lauten, die nicht der Euro ist, und eine 
Währungsumrechnung beinhalten. 

 
 924/2009 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Zahlungen, die Zahlungsdienstleister auf eigene Rechnung 
oder für Rechnung anderer Zahlungsdienstleister vornehmen. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „grenzüberschreitende Zahlung“ einen elektronisch verarbeiteten Zahlungsvorgang, der 
von einem Zahler oder von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelöst wird und bei 
dem der Zahlungsdienstleister des Zahlers und der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers in unterschiedlichen Mitgliedstaaten ansässig sind; 

2. „Inlandszahlung“ einen elektronisch verarbeiteten Zahlungsvorgang, der von einem Zahler 
oder von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelöst wird und bei dem der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers und der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers in 
ein und demselben Mitgliedstaat ansässig sind; 

3. „Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos ist und 
die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto gestattet oder — falls kein 
Zahlungskonto vorhanden ist — eine natürliche oder juristische Person, die den Auftrag für 
einen Zahlungsvorgang erteilt; 

4. „Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Person, die den bei einem 
Zahlungsvorgang transferierten Geldbetrag als Empfänger erhalten soll; 

5. „Zahlungsdienstleister“ eine der in Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366 
genannten Kategorien juristischer Personen oder eine in Artikel 32 dieser Richtlinie genannte 
natürliche oder juristische Person, jedoch mit Ausnahme der Institute, die in Artikel 2 
Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates11 genannt sind und für die ein Mitgliedstaat die in Artikel 2 Absatz 5 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 vorgesehene Ausnahme gewährt hat; 

6. „Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die einen Zahlungsdienst 
als Zahler oder Zahlungsempfänger oder in beiden Eigenschaften in Anspruch nimmt; 

7. „Zahlungsvorgang“ die Bereitstellung, den Transfer oder die Abhebung eines Geldbetrags, 
ausgelöst von einem Zahler oder von einem oder über einen Zahlungsempfänger, unabhängig 
von etwaigen zugrunde liegenden Verpflichtungen im Verhältnis zwischen Zahler und 
Zahlungsempfänger; 

8. „Zahlungsauftrag“ einen Auftrag, den ein Zahler oder Zahlungsempfänger seinem 
Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs erteilt; 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 2 

9. „Entgelt“ jeden Betrag, den ein Zahlungsdienstleister von einem Zahlungsdienstnutzer 
erhebt und der direkt oder indirekt mit einem Zahlungsvorgang verbunden ist, jeden Betrag, 
den ein Zahlungsdienstleister oder eine Partei, die Währungsumrechnungen gemäß Artikel 59 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366 erbringt, von einem Zahlungsdienstnutzer für eine 
Währungsumrechnung erhebt, oder eine Kombination aus beidem; 

                                                 
11 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang 

zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 
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 260/2012 Art. 17 Nr. 1 

10. „Geldbetrag“ Banknoten und Münzen, Giralgeld und elektronisches Geld im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates12; 

 
 924/2009 

11. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können; 

12. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Zahlungsdienstvertrags ein Unternehmen im Sinne von Artikel 1 und Artikel 2 Absätze 1 
und 3 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission13 ist; 

13. „Interbankenentgelt“ ein zwischen dem Zahlungsdienstleister des Zahlers und dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers für jede Lastschrift gezahltes Entgelt; 

14. „Lastschrift“ einen vom Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsdienst zur Belastung 
des Zahlungskontos des Zahlers aufgrund einer Zustimmung des Zahlers zu einem 
Zahlungsvorgang, die der Zahler gegenüber dem Zahlungsempfänger, dessen 
Zahlungsdienstleister oder seinem eigenen Zahlungsdienstleister erteilt; 

15. „Lastschriftverfahren“ gemeinsame Regeln, Verfahren und Normen, die zwischen den 
Zahlungsdienstleistern für die Ausführung von Lastschriften vereinbart wurden. 

Artikel 3 

Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungen und entsprechende Inlandszahlungen 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 3 Buchst. a 

(1) Zahlungsdienstleister erheben von einem Zahlungsdienstnutzer für grenzüberschreitende 
Zahlungen in Euro die gleichen Entgelte, die sie für entsprechende Inlandszahlungen in 
gleicher Höhe in der Landeswährung des Mitgliedstaats, in dem der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsdienstnutzers ansässig ist, erheben. 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 3 Buchst. b 

(2) Für grenzüberschreitende Zahlungen in der Landeswährung eines Mitgliedstaats, der 
gemäß Artikel 13 seinen Beschluss mitgeteilt hat, die Anwendung dieser Verordnung auf 
seine Landeswährung zu erweitern, erheben Zahlungsdienstleister von einem 
Zahlungsdienstnutzer die gleichen Entgelte, die sie von Zahlungsdienstnutzern für 
entsprechende Inlandszahlungen in gleicher Höhe und in derselben Währung erheben. 

                                                 
12 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 

die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung 
der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG 
(ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

13 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36). 
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 924/2009 

(3) Bei der Berechnung der Entgelte für grenzüberschreitende Zahlungen für die Zwecke von 
Absatz 1 muss der Zahlungsdienstleister die entsprechende Inlandszahlung bestimmen. 

Die zuständigen Behörden erstellen Leitlinien zur Bestimmung der entsprechenden 
Inlandszahlungen, wenn sie dies für erforderlich halten. Die zuständigen Behörden arbeiten 
im Rahmen des gemäß Artikel 85 Absatz 1 der Richtlinie 2007/64/EG eingesetzten 
Zahlungsverkehrsausschusses aktiv zusammen, um die Kohärenz der Leitlinien für 
entsprechende Inlandszahlungen sicherzustellen. 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 3 Buchst. d 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Entgelte für die Währungsumrechnung. 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 4 

Artikel 4 

Entgelte für die Währungsumrechnung im Zusammenhang mit kartengebundenen 
Zahlungsvorgängen 

(1) In Bezug auf die Informationspflichten im Hinblick auf Währungsumrechnungsentgelte 
und den anwendbaren Wechselkurs gemäß Artikel 45 Absatz 1, Artikel 52 Absatz 3 und 
Artikel 59 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366 drücken Zahlungsdienstleister und 
Parteien, die Währungsumrechnungen an einem Geldautomaten oder an der Verkaufsstelle 
gemäß Artikel 59 Absatz 2 der genannten Richtlinie erbringen, die gesamten 
Währungsumrechnungsentgelte als prozentualen Aufschlag auf die letzten verfügbaren Euro-
Referenzwechselkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Dieser Aufschlag ist dem 
Zahler vor Auslösung des Zahlungsvorgangs offenzulegen. 

(2) Zahlungsdienstleister machen die Aufschläge nach Absatz 1 auch in einer verständlichen 
und leicht zugänglichen Weise auf einer allgemein verfügbaren und leicht zugänglichen 
elektronischen Plattform zugänglich. 

(3) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen muss eine Partei, die eine 
Währungsumrechnung an einem Geldautomaten oder an der Verkaufsstelle erbringt, dem 
Zahler vor Auslösung des Zahlungsvorgangs die folgenden Informationen bereitstellen: 

a) den Betrag, der an den Zahlungsempfänger in der vom Zahlungsempfänger 
verwendeten Währung zu zahlen ist; 

b) den Betrag, der vom Zahler in der Währung des Kontos des Zahlers zu zahlen ist. 

(4) Eine Partei, die Währungsumrechnungen an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle erbringt, muss die in Absatz 1 genannten Informationen am Geldautomaten 
oder an der Verkaufsstelle deutlich anzeigen. Vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs 
informiert diese Partei den Zahler auch über die Möglichkeit, in der vom Zahlungsempfänger 
verwendeten Währung zu zahlen und die Währungsumrechnung anschließend vom 
Zahlungsdienstleister des Zahlers durchführen zu lassen. Die in den Absätzen 1 und 3 
genannten Informationen sind dem Zahler nach Auslösung des Zahlungsvorgangs auch auf 
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. 
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(5) Für jede Zahlungskarte, die dem Zahler von seinem Zahlungsdienstleister ausgegeben 
wurde und die mit demselben Konto verknüpft ist, übermittelt der Zahlungsdienstleister des 
Zahlers unverzüglich nachdem er einen Zahlungsauftrag wegen einer Barabhebung an einem 
Geldautomaten oder einer Zahlung an der Verkaufsstelle erhalten hat, der auf eine Währung 
der Union lautet, die von der Währung des Kontos des Zahlers abweicht, dem Zahler eine 
elektronische Mitteilung mit den in Absatz 1 genannten Informationen. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 wird eine derartige Mitteilung einmal in jedem Monat 
versendet, in dem der Zahlungsdienstleister des Zahlers vom Zahler einen Zahlungsauftrag in 
der gleichen Währung erhält. 

(6) Der Zahlungsdienstleister vereinbart mit dem Zahlungsdienstnutzer den bzw. die 
allgemein verfügbaren und leicht zugänglichen elektronischen Kommunikationskanal 
bzw. -kanäle, über den bzw. die der Zahlungsdienstleister die in Absatz 5 genannte Mitteilung 
übermittelt. 

Der Zahlungsdienstleister bietet den Zahlungsdienstnutzern die Möglichkeit, auf den Erhalt 
der in Absatz 5 genannten elektronischen Mitteilung zu verzichten. 

Der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer können vereinbaren, dass Absatz 5 
und dieser Absatz insgesamt oder teilweise keine Anwendung finden, wenn es sich bei dem 
Zahlungsdienstnutzer nicht um einen Verbraucher handelt. 

(7) Die in diesem Artikel genannten Informationen werden kostenlos und in einer neutralen 
und verständlichen Weise zur Verfügung gestellt. 

 
 2019/518 Art. 1 Nr. 5 

Artikel 5 

Entgelte für die Währungsumrechnung im Zusammenhang mit Überweisungen 

(1) Wird eine Währungsumrechnung vom Zahlungsdienstleister des Zahlers im 
Zusammenhang mit einer Überweisung im Sinne von Artikel 4 Nummer 24 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 angeboten, die direkt online über die Website oder über die mobile 
Banking-Anwendung des Zahlungsdienstleisters getätigt wird, so informiert der 
Zahlungsdienstleister den Zahler im Hinblick auf Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 52 Absatz 3 
der genannten Richtlinie vor Auslösung des Zahlungsvorgangs in einer klaren, neutralen und 
verständlichen Weise über die geschätzten Währungsumrechnungsentgelte, die für die 
Überweisung gelten. 

(2) Vor Auslösung eines Zahlungsvorgangs teilt der Zahlungsdienstleister dem Zahler in einer 
klaren, neutralen und verständlichen Weise den geschätzten Gesamtbetrag der Überweisung, 
einschließlich jeglicher Entgelte für Zahlungsvorgänge und Währungsumrechnungsentgelte, 
in der Währung des Kontos des Zahlers mit. Der Zahlungsdienstleister muss auch den 
geschätzten dem Zahlungsempfänger zu überweisenden Betrag in der vom 
Zahlungsempfänger verwendeten Währung mitteilen. 
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 924/2009 (angepasst) 

Artikel 6 

Maßnahmen zur Erleichterung der automatischen Zahlungsabwicklung 

(1) Der Zahlungsdienstleister teilt dem Zahlungsdienstnutzer gegebenenfalls die 
 internationale Nummer eines Zahlungskontos  (IBAN) des Zahlungsdienstnutzers und 

die  internationale Bankleitzahl  (BIC) des Zahlungsdienstleisters mit. 

Der Zahlungsdienstleister gibt zudem gegebenenfalls die IBAN des Zahlungsdienstnutzers 
und die BIC des Zahlungsdienstleisters auf den Kontoauszügen oder auf einer Anlage dazu 
an. 

Der Zahlungsdienstleister stellt dem Zahlungsdienstnutzer für die Bereitstellung von 
Informationen nach diesem Absatz kein Entgelt in Rechnung. 

 
 260/2012 Art. 17 Nr. 3 

Buchst. b (angepasst) 

(2) Der Zahlungsdienstleister kann dem Zahlungsdienstnutzer über das gemäß Artikel 3 
Absatz 1 erhobene Entgelt hinausgehende Entgelte in Rechnung stellen, wenn der 
Zahlungsdienstnutzer dem Zahlungsdienstleister den Auftrag zur Ausführung  einer  
grenzüberschreitenden Zahlung ohne Angabe  der  IBAN und, sofern gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates14 angebracht, 

 der entsprechenden  BIC für das Zahlungskonto in dem anderen Mitgliedstaat erteilt. 
Diese Entgelte müssen angemessen und an den anfallenden Kosten ausgerichtet sein. Sie 
werden zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer vereinbart. Der 
Zahlungsdienstleister muss dem Zahlungsdienstnutzer die Höhe der zusätzlichen Entgelte 
rechtzeitig, bevor der Zahlungsdienstnutzer durch eine solche Vereinbarung gebunden ist, 
mitteilen. 

 
 924/2009 (angepasst) 

(3) Je nach Art des betreffenden Zahlungsvorgangs teilt ein Lieferant von Waren bzw. ein 
Dienstleister, der unter diese Verordnung fallende Zahlungen akzeptiert, bei der 
Rechnungsstellung für Waren und Dienstleistungen in der  Union  seinen Kunden seine 
IBAN und die BIC seines Zahlungsdienstleisters mit. 

                                                 
14 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur 

Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, 
S. 22). 
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Artikel 7 

Zahlungsbilanzstatistisch begründete Meldepflichten 

 
 260/2012 Art. 17 Nr. 4 

(angepasst) 

(1) Die Mitgliedstaaten  sehen keine  zahlungsbilanzstatistisch  begründeten 
innerstaatlichen  Pflichten der Zahlungsdienstleister zur Meldung von 
Zahlungsverkehrsdaten im Zusammenhang mit Zahlungen ihrer Kunden  vor . 

 
 924/2009 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten aggregierte Daten oder andere 
relevante, ohne weiteres verfügbare Informationen erfassen, sofern diese Erfassung keinen 
Einfluss auf die vollautomatische Zahlungsabwicklung hat und die Zahlungsdienstleister die 
Daten vollautomatisch erfassen können. 

 
 924/2009 (angepasst) 

Artikel 8 

Zuständige Behörden 

Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden, die für die Sicherstellung der 
Einhaltung dieser Verordnung verantwortlich sind.  

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich jede Änderung mit, die  die 
zuständigen  Behörden betrifft  , die nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 notifiziert wurden . 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden die Einhaltung dieser 
Verordnung wirksam zu überwachen und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, 
um diese Einhaltung sicherzustellen. 

Artikel 9 

Beschwerdeverfahren für Verstöße gegen diese Verordnung 

(1) Die Mitgliedstaaten  sehen  Verfahren  vor , die es den Zahlungsdienstnutzern 
und anderen interessierten Parteien ermöglichen, bei den zuständigen Behörden wegen 
mutmaßlicher Verstöße der Zahlungsdienstleister gegen diese Verordnung Beschwerde 
einzulegen. 

(2) Unbeschadet des Rechts, nach dem innerstaatlichen Prozessrecht vor Gericht zu klagen, 
weist die zuständige Behörde die Partei, die die Beschwerde eingereicht hat, gegebenenfalls 
auf die nach Artikel 10  vorgesehenen  außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren hin. 
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Artikel 10 

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten  sehen  angemessene und wirksame außergerichtliche 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Zahlungsdienstnutzern und ihren Zahlungsdienstleistern über aus dieser Verordnung 
erwachsende Rechte und Pflichten  vor . Für diese Zwecke werden von den 
Mitgliedstaaten  die zuständigen  Einrichtungen benannt. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich jede Änderung mit, die die 
Einrichtungen betrifft  , die nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
notifiziert wurden . 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass dieser Artikel nur für Zahlungsdienstnutzer 
gilt, bei denen es sich um Verbraucher oder Kleinstunternehmen handelt. In diesem Fall 
unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission entsprechend. 

Artikel 11 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die in den Artikeln 8 und 10 genannten zuständigen Behörden und außergerichtlichen 
Schlichtungsstellen der Mitgliedstaaten arbeiten bei der Lösung grenzübergreifender 
Streitigkeiten aktiv und zügig zusammen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese 
Zusammenarbeit tatsächlich erfolgt. 

Artikel 12 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten  erlassen die Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 
diese Verordnung zu verhängen sind,  und treffen alle  für die Anwendung der 
Sanktionen  erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich  jede 
Änderung mit , die  die Vorschriften und Maßnahmen betrifft, die nach Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 924/2009 notifiziert wurden . 

Artikel 13 

Anwendung auf andere Währungen als den Euro 

Ein Mitgliedstaat, der den Euro nicht als seine Währung eingeführt hat und beschließt, die 
Anwendung dieser Verordnung auf seine Landeswährung auszudehnen, teilt dies der 
Kommission mit. Diese Mitteilung wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
Die Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Verordnung wird vierzehn Tage nach dieser 
Veröffentlichung wirksam. 
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 2019/518 Art. 1 Nr. 6 

(angepasst) 

Artikel 14 

Überprüfung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat, der EZB und dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum 19. April 2022 einen Bericht über die 
Anwendung und die Auswirkungen dieser Verordnung vor, der insbesondere Folgendes 
enthalten muss: 

a) eine Bewertung der Art und Weise, wie Zahlungsdienstleister Artikel 3 dieser 
Verordnung, anwenden; 

b) eine Bewertung der Entwicklung der Volumen und Entgelte für inländische und 
grenzüberschreitende Zahlungen in den Landeswährungen der Mitgliedstaaten und in 
Euro seit  dem Datum  der Annahme der Verordnung (EU) 2019/518 des 
Europäischen Parlaments und des Rates15  , das heißt dem 19. März 2019 ; 

c) eine Bewertung der Auswirkungen von Artikel 3 dieser Verordnung auf die 
Entwicklung der Währungsumrechnungsentgelte und der anderen Entgelte im 
Zusammenhang mit Zahlungsdiensten sowohl für die Zahler als auch für die 
Zahlungsempfänger; 

d) eine Bewertung der geschätzten Auswirkungen der Änderung von Artikel 3 Absatz 1 
dieser Verordnung zur Einbeziehung aller Währungen der Mitgliedstaaten; 

e) eine Bewertung der Art und Weise, wie Anbieter von Währungsumrechnungen die in 
den Artikeln 4 und 5 dieser Verordnung und den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung des Artikels 45 Absatz 1, des Artikels 52 Absatz 3 und des Artikels 59 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366 festgelegten Informationspflichten 
anwenden und ob mit diesen Vorschriften die Transparenz der 
Währungsumrechnungsentgelte erhöht wird; 

f) eine Bewertung der Frage, ob und inwieweit Anbieter von Währungsumrechnungen 
Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung der Artikel 4 und 5 dieser 
Verordnung und der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Artikels 45 
Absatz 1, des Artikels 52 Absatz 3 und des Artikels 59 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 haben; 

g) eine Kosten-Nutzen-Analyse der Kommunikationskanäle und -technologien, die von 
Anbietern von Währungsumrechnungen genutzt werden oder ihnen zur Verfügung 
stehen und durch die die Transparenz der Währungsumrechnungsentgelte weiter 
erhöht werden kann, einschließlich einer Bewertung der Frage, ob es bestimmte 
Kanäle gibt, die Zahlungsdienstleister für die Übermittlung der in Artikel 4 
genannten Informationen anbieten müssten; diese Analyse umfasst auch eine 
Bewertung der technischen Durchführbarkeit der gleichzeitigen Offenlegung der 

 in Artikel 4 Absätze 1 und 3 dieser Verordnung genannten  Informationen vor 

                                                 
15 Verordnung (EU) 2019/518 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 in Bezug auf Entgelte für grenzüberschreitende 
Zahlungen in der Union und Entgelte für Währungsumrechnungen (ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 36). 
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Auslösung jedes Zahlungsvorgangs für alle an einem Geldautomaten oder an der 
Verkaufsstelle verfügbaren Währungsumrechnungsmöglichkeiten; 

h) eine Kosten-Nutzen-Analyse der Einführung der Möglichkeit für die Zahler, die von 
einer anderen Partei als dem Zahlungsdienstleister des Zahlers angebotene Option 
der Währungsumrechnung an einem Geldautomaten oder an der Verkaufsstelle zu 
sperren und ihre Präferenzen in dieser Hinsicht zu ändern; 

i) eine Kosten-Nutzen-Analyse der Einführung einer Verpflichtung für den 
Zahlungsdienstleister des Zahlers, bei der Erbringung von Währungsumrechnungen 
in Bezug auf einen einzelnen Zahlungsvorgang den zum Zeitpunkt der Auslösung 
des Zahlungsvorgangs geltenden Wechselkurs bei der Abwicklung und Abrechnung 
des Zahlungsvorgangs anzuwenden. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Bericht umfasst mindestens den Zeitraum 
vom 15. Dezember 2019 bis zum 19. Oktober 2021. Darin werden die Besonderheiten der 
verschiedenen Zahlungsvorgänge berücksichtigt, wobei insbesondere zwischen an einem 
Geldautomaten und an der Verkaufsstelle ausgelösten Zahlungsvorgängen unterschieden 
wird. 

Die Kommission kann für die Erstellung ihres Berichts von den Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Absatz 1 erhobene Daten verwenden. 

 
 924/2009 (angepasst) 

Artikel 15 

Aufhebung von Rechtsakten 

Die Verordnung (EG) Nr.  924/2009  wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung  und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen . 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am  20. April 2021  in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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